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1. Weitere Corona-Maßnahmen für steuerliche 
Entlastungen

Durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine sind die 
Energiepreise und Lebenshaltungskosten weiterhin auf einem ho-
hen Niveau. Die Bundesregierung hat bereits einige Maßnahmen zur 
Entlastung der Bürger beschlossen. Diese Maßnahmen sollen schnell 
spürbare Effekte erzielen, sowohl bei Unternehmen als auch im pri-
vaten Bereich. Bereits in den Vormonaten wurden mehrere Maßnah-
menpakete durch die Politik beschlossen, weitere folgen nun durch 
die Zustimmung des Bundesrats am 10.6.2022 zum Vierten Corona-
Steuerhilfegesetz.

 » Unternehmen haben die Möglichkeit einer erweiterten Ver-
lustrechnung bis Ende 2023. Von Beginn diesen Jahres an kann 
ein Verlust von bis zu 10 Mio. Euro oder 20 Mio. Euro bei zu-
sammenveranlagten Steuerpflichtigen zurückgetragen werden. 
Zudem ist der Verlustrücktragszeitraum ab 2022 dauerhaft auf 
zwei Jahre ausgeweitet worden.

 » Für die Möglichkeit einer schnellen Refinanzierung wird die Ab-
schreibungsdauer der degressiven AfA um ein Jahr verlängert. 
Dies gilt für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
welche in 2022 angeschafft oder hergestellt werden.

 » Des Weiteren bleibt die bisherige Regelung zur Homeoffice-
Pauschale bis Ende diesen Jahres unverändert erhalten.

 » Rückwirkend können Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld bis Ende 
Juni 2022 steuerfrei bleiben.

 » Durch die immer noch hohe Belastung der Arbeitnehmer in 
bestimmten Einrichtungen, wie z. B. Krankenhäusern, sollen 
Corona-Pflegeboni bis zu einem Betrag von 4.500 € steuerfrei 
bleiben. Es kommt dabei nicht darauf an, dass die Zahlung des 
Bonus aufgrund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen 
erfolgt, sondern auch freiwillige Leistungen des Arbeitgebers 
sind nun bis zur Höchstgrenze steuerfrei. Dies gilt auch z. B. 
für Zahlungen an Beschäftigte in bestimmten Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtungen, Arzt-/Zahnarztpraxen sowie Ret-
tungsdiensten.

 » Ferner wurde ein Pflegebonus	für	Pflegekräfte	in Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen beschlossen. Diese Prämie wird 
nach Qualifikation, Arbeitszeit und Nähe zur Versorgung gestaf-
felt und kann bis zu 550 € (steuer- sowie abgabenfrei) betragen. 

2. Erhöhung des Mindestlohns  
und der Minijobgrenze

Die Höchstgrenze für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung  
(Geringfügigkeitsgrenze) beträgt seit dem Jahr 2013 unverändert 
450 € monatlich, während die durchschnittlichen Löhne und Gehäl-
ter seither deutlich gestiegen sind. Die Politik hat sich der Situation 
nun angenommen und entsprechende Anpassungen vorgenommen.

Zum 1.10.2022 erhöht sich die Geringfügigkeitsgrenze für einen Mi-
nijob auf 520 € im Monat. Dieser Betrag orientiert sich an einer Wo-
chenarbeitszeit von 10 Stunden zu Mindestlohnbedingungen. Damit 
passt sich der Betrag auch dem gestiegenen Mindestlohn an. Dieser 
wird zum gleichen Zeitpunkt auf einen Bruttostundenlohn von 12 
€ erhöht.

Zu den Anpassungen gehört auch die Neufestsetzung der Beträge 
für einen Midijob. Dieser liegt ab dem 1.10.2022 vor, wenn ein Ar-
beitnehmer im Monat zwischen 520 € und 1.600 € verdient. Dazu 
wird der Arbeitgeberbeitrag oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze 
zunächst auf die für einen Minijob zu leistenden Pauschalbeiträge 
in Höhe von 28 % angeglichen und gleitend auf den regulären Sozi-
alversicherungsbeitrag abgeschmolzen.

Helmut Burmeister
Steuerberater

Grüner Weg 44, 12359 Berlin
Email Info@Burmeister-Stb.de
Telefon 601 70 61
Telefax 601 22 96



3. Auszahlung der Energiepreispauschale 
 ab September

Zum zweiten Entlastungspaket, welches die Regierung auf den Weg 
gebracht hat, gehört die Energiepreispauschale (EPP), die die stark 
gestiegenen Energiekosten abmildern soll. Es handelt sich dabei um 
einen Betrag von 300 €, der jedem anspruchsberechtigten Bürger 
einmalig ausgezahlt werden soll, unabhängig von Vermögen oder 
Familienstand.
 
Zu den Anspruchsberechtigten gehören unbeschränkt Steuerpflich-
tige, die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbe-
betrieb, aus selbstständiger oder nicht selbstständiger Tätigkeit 
erzielen, sowie auch „Minijobber“. Keinen Anspruch auf die Auszah-
lung haben dagegen Arbeitslose, Studierende und Empfänger von 
Versorgungsbezügen wie z.B. Pensionäre oder Rentner. Wenn diese 
allerdings daneben noch einer aktiven Beschäftigung nachgehen, 
entsteht dadurch ein Anspruch auf die EPP.

Die Auszahlung erfolgt in der Regel im September 2022 für dieje-
nigen durch den Hauptarbeitgeber, die am 1.9.2022 in einem ersten 
Dienstverhältnis mit Steuerklasse I bis V stehen oder als geringfügig 
Beschäftigte tätig sind. Es handelt sich hierbei grundsätzlich um zu-
sätzlichen steuerpflichtigen Arbeitslohn, der allerdings nicht sozial-
versicherungspflichtig ist.

Es ist keine Voraussetzung, dass am 1.9.2022 ein aktives Beschäf-
tigungsverhältnis vorliegt. Ein Anspruch auf die EPP entsteht auch 
dann, wenn irgendwann im Jahr 2022 ein solches vorlag. Die Aus-
zahlung erfolgt dann allerdings erst mit Abgabe der Einkommen-
steuererklärung 2022 und der entsprechenden Einkommensteuer-
festsetzung. Selbiges Verfahren gilt für die Steuerpflichtigen, die 
hauptsächlich Gewinneinkünfte erzielen und keine Vorauszahlungen 
entrichten. Leisten Steuerpflichtige Vorauszahlungen, erfolgt die Be-
rücksichtigung der EPP dadurch, dass der Vorauszahlungsbetrag des  
3. Quartals entsprechend vermindert wird. Liegt der Vorauszah-
lungsbetrag allerdings unter 300 €, wird der Vorauszahlungsbetrag 
auf 0 € gemindert. Den restlichen Betrag erhalten die Anspruchsbe-
rechtigten über die Einkommensteuerveranlagung.

4. Schutzprogramm für von Kriegsfolgen 
 betroffene Unternehmen

Für die vom Ukraine-Krieg besonders betroffenen Unternehmen 
wurden Schutzprogramme ins Leben gerufen, um diese Unterneh-
men zu unterstützen. 

Bereits gestartet sind die Erweiterungen bei den Bund-Länder-Bürg-
schaftsprogrammen. Dies betrifft die Bürgschaftsbanken und das 
Großbürgschaftsprogramm. Hier können Anträge seit dem 29.4.2022 
gestellt werden. Die Entscheidung über den Antrag erfolgt jedoch 
erst nach der beihilferechtlichen Genehmigung.

Über das sog. „KfW-Sonderprogramm UBR 2022“ soll kurz-
fristig die Liquidität der vom Ukraine-Krieg nachweis-
lich betroffenen Unternehmen gesichert werden. Unterneh-
men aller Größenklassen und Branchen erhalten Zugang zu 
zinsgünstigen Krediten mit weitgehender Haftungsfreistellung 
der Hausbanken. Zusätzlich wird eine Konsortialfinanzierungsva-
riante mit substanzieller Risikoübernahme angeboten. Als Zugangs- 
voraussetzung gilt die nachgewiesene Betroffenheit, die aus den 
Sanktionen gegenüber Russland und Belarus oder den Kriegshand-
lungen in der Ukraine resultieren. Das KfW-Kreditprogramm ist ge-
mäß Krisenrahmen der Europäischen Kommission für staatliche Bei-
hilfen („Temporary-Crisis-Framework“) bis zum 31.12.2022 befristet.

Gefördert werden Investitions- und Betriebsmittelkredite für kleine, 
mittelständische und große Unternehmen ohne Umsatzgrößenbe-
schränkung. Dafür gewährt die KfW den Hausbanken eine 80 %ige 
Haftungsfreistellung für Kredite an mittelständische Unternehmen 
(bis max. 500 Mio. € Jahresumsatz) und 70 %ige Haftungsfreistel-
lung für Kredite an große Unternehmen.

5. Nachweis der betrieblichen Nutzung für 
Investitionsabzugsbeträge und Sonder-AfA

Steuerpflichtige, die einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) und die 
Sonder-AfA nach § 7g EStG in Anspruch nehmen möchten, müs-
sen bedenken, dass dies lediglich für bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens möglich ist, wenn diese fast ausschließlich 
betrieblich genutzt werden. Die Privatnutzung darf 10 % der Ge-
samtnutzung nicht übersteigen. Dies führt insbesondere bei Pkw in 
der Praxis häufig zu Schwierigkeiten, die jeweiligen Nutzungsanteile 
nachzuweisen.

Als Nachweis für den Anteil der privaten Nutzung eignet sich ein 
ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch grundsätzlich am besten. 
Wendet der Steuerpflichtige dagegen die 1 %-Regelung an, besagt 
dies nur, dass die betriebliche Nutzung mehr als 50 % beträgt. Ob 
allerdings eine Privatnutzung von weniger als 10 % vorliegt, lässt 
sich daraus nicht ableiten. Bei Anwendung der 1 %-Regelung geht 
die Finanzverwaltung daher grundsätzlich von einem schädlichen 
Nutzungsumfang aus.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 16.3.2022 zu dieser 
Thematik Stellung genommen. Ein selbstständiger Unternehmer bil-
dete IAB für zukünftige Käufe von Pkw und kaufte diese schließlich 
auch zu den geplanten Zeitpunkten mit Abzug der Sonder-AfA. Für 
den gesamten Fuhrpark wird die 1%-Regelung angewandt, Fahr-
tenbücher werden nicht geführt. Aus diesem Grund versagte das 
Finanzamt IAB und Sonder-AfA, hier könne nicht von einer fast aus-
schließlich betrieblichen Nutzung ausgegangen werden.

Das Finanzgericht Münster übernahm in seinem Urteil (Urt. v. 
10.7.2019 – 7 K 2862/17 E) diese Auffassung. Der BFH gab der Re-
vision jedoch statt und hob das Urteil des Finanzgerichts auf. Dieses 
hat nunmehr erneut über den Sachverhalt zu entscheiden.

Der BFH führt aus, dass das Finanzgericht zwar richtig festgestellt 
habe, dass keine Fahrtenbücher als Nachweis vorlagen, trotzdem sei 
die Anerkennung von IAB und Sonder-AfA möglich, da das Vorlegen 
anderer Beweise zulässig sei. Mit Verweis auf die laufende Recht-
sprechung des BFH lasse sich feststellen, dass es bei den erforder-
lichen Nachweisen keine Beschränkung auf Fahrtenbücher gebe, 
ebenso fehle es an einer entsprechenden gesetzlichen Vorschrift.

Hinweis: Bei Kapitalgesellschaften gibt es – anders als bei Personen-
gesellschaften und Einzelunternehmen – keine Privatsphäre, daher 
ist hier immer von einer vollständigen betrieblichen Nutzung des 
Pkws auszugehen.

6. Steuerfreie Zuschläge für Sonn-,  
Feiertage und Nachtzeit

Während vermutlich die Mehrheit der Arbeitnehmer gerne unter der 
Woche zu den „Standard-Arbeitszeiten“ arbeitet, gibt es auch viele 
Berufstätige, die Zeiten am Wochenende oder in der Nacht bevorzu-
gen. Grund dafür könnten auch die hiermit einhergehenden steuer-
freien Zuschläge sein. Zum Anspruch auf diese Zahlungen hat 



nun der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 16.12.2021 eine Ent-
scheidung getroffen. 

Gegenstand dieses Urteils war die Frage, ob Hin- und Rückfahrten 
zu Auswärtsspielen bei Profisportlern und deren Betreuern als steu-
erfreie Zuschläge bezahlt werden können. Die Sportler erhalten ne-
ben ihrem Grundgehalt weitere Zuschläge für geleistete Arbeit an 
Sonn- und Feiertagen sowie in der Nacht. Eine Außenprüfung des 
Finanzamts stellte jedoch fest, dass den Sportlern diese Zuschläge 
nicht zustehen, da sie nicht mit Mehraufwand verbunden sind. Es 
handelt sich lediglich um Zeitaufwand im Mannschaftsbus. Das Fi-
nanzamt forderte Lohnsteuer nach.

Der Sachverhalt landete vor dem BFH, der den Sportlern bzw. den 
Betreuern die Steuerfreiheit der Zuschläge bestätigte. Sie sind steu-
erfrei, soweit sie ausschließlich auf die notwendigen Reisezeiten im 
Zusammenhang mit den Hin- und Rückfahrten bei Auswärtsspielen 
entfallen. Das setzt aber voraus, dass der Spieler die Wege auch 
tatsächlich bestreitet. Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist des 
Weiteren, dass die Zuschläge neben dem Grundlohn geleistet wer-
den und nicht Teil einer einheitlichen Entlohnung für die gesamte, 
auch an Sonn- und Feiertagen oder nachts geleistete Tätigkeit sind. 
Dafür muss in dem Arbeitsvertrag zwischen der Grundvergütung 
und den Erschwerniszuschlägen unterschieden und ein Bezug zwi-
schen der zu leistenden Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
und der Lohnhöhe hergestellt werden. Zuschläge können daher nur 
steuerfrei geleistet werden, wenn und soweit der Arbeitnehmer 
auch Anspruch auf einen Grundlohn hat. Darüber hinaus muss die 
Zahlung des Zuschlags zweckbestimmt erfolgen.

Keine Voraussetzung ist allerdings, dass der Arbeitnehmer für die 
Zuschläge einen besonderen Mehraufwand im Vergleich zu seinen 
normalen Arbeitszeiten haben muss.

7. Abzinsung von unverzinslichen  
Verbindlichkeiten

Im Rahmen des 4. Corona-Steuerhilfegesetzes hat der Finanzaus-
schuss des Bundestags den vom Bundesrat geforderten Wegfall der 
Abzinsung von unverzinslichen Verbindlichkeiten in der Steuerbi-
lanz umgesetzt. Damit sind unverzinsliche Verbindlichkeiten mit 
einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten in der Steuerbilanz nicht 
mehr mit 5,5 % abzuzinsen. Dies gilt für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31.12.2022 enden, oder auf Antrag für Wirtschaftsjahre, die 
bereits davor enden und deren Veranlagungen noch nicht bestands-
kräftig geworden sind. 

Anmerkung: Das Abzinsungsgebot bei Rückstellungen bleibt da-
gegen unverändert bestehen. Beim Wegfall der Abzinsung von Ver-
bindlichkeiten sind ferner die Auswirkungen auf die Zinsschranke 
zu beachten.

8. Übertragung des Kinderfreibetrags bei 
nichtehelicher Lebensgemeinschaft 

 der Eltern

Bei der Einkommensteuerberechnung wird für jedes Kind ein Kin-
derfreibetrag steuermindernd angesetzt. Dieser kann auch von 
einem Elternteil auf den anderen Elternteil übertragen werden, 
sollten die Eltern getrennt leben und damit auch einzeln veranlagt 
werden. Nun lag dem Bundesfinanzhof (BFH) ein Fall vor, welcher 
die Frage aufwarf, ob eine Übertragung auch bei Eltern in „nichte-
helicher Lebensgemeinschaft“ möglich sei.

Die unverheirateten Eltern lebten zusammen mit ihren Kindern in 
einem Haushalt. Die Mutter beantragte die Übernahme der Kin-
derfreibeträge des Vaters für ihre Einkommensteuer. Das Finanzamt 
gewährte ihr dies für eins der Kinder, da nur dieses bereits volljährig 
war. Für die übrigen Kinder lehnte das Finanzamt ihren Antrag ab. 
Dem schloss sich der BFH in seiner Entscheidung vom 15.12.2021 
an.

Eine Übertragung ist grundsätzlich möglich, wenn ein Elternteil sei-
ner Unterhaltspflicht nicht oder nicht wesentlich nachkommt. Dann 
erfolgt eine Übertragung an den Unterhaltszahlenden. Das ist der 
Grundfall, wenn die Eltern getrennt leben. Die Unterhaltspflicht ist 
aber nicht nur darauf abzustellen, ob und wie viel jeder Elternteil 
zum Haushaltseinkommen beiträgt. Dazu gehört auch immateriel-
ler Unterhalt, wie z. B. Fürsorge oder Erziehung. Wendet man diese 
Regelungen auf den Fall an, steht fest, dass eine Übertragung nicht 
stattfinden kann. Der Vater kommt seiner Unterhaltspflicht wesent-
lich nach, da er mit den Kindern in einem Haushalt lebt und sich 
durch materiellen und immateriellen Unterhalt um diese kümmert.

9. Bürgerliche Kleidung ist keine 
 Betriebsausgabe

Immer wieder kommt es zu unterschiedlichen Auffassungen zwi-
schen Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung, wenn es um die 
steuerliche Anerkennung von Aufwendungen geht, die auch der pri-
vaten Vermögensebene zugeordnet werden könnten. 

Ein solcher Fall wurde durch den Bundesfinanzhof entschieden. Bei 
dem Steuerpflichtigen handelte es sich um einen selbstständigen 
Trauerredner, der in seiner Gewinnermittlung Kosten für die An-
schaffung und Reinigung von Berufskleidung als Betriebsausgabe 
für sich und seine Ehefrau, die als Angestellte in seinem Betrieb 
arbeitete, geltend machte. Es handelte sich dabei um bürgerliche 
schwarze Kleidungsstücke, welche nur für die Arbeit gedacht sei-
en. Da es von einem Trauerredner und seinen Angestellten erwartet 
wird, dass diese sich schwarz kleiden, sei die Anschaffung beruflich 
veranlasst.
 
Grundsätzlich handelt es sich bei Aufwendungen für bürgerliche 
Kleidung immer um notwendige Kosten der privaten Lebensführung. 
Das gilt selbst dann, wenn die bürgerliche Kleidung ausschließlich 
beruflich getragen wird. Ausgenommen davon ist spezielle Berufs-
kleidung, die privat nicht getragen werden kann, wie z. B. Polizei-
Uniformen.

10. Unternehmenszuordnung einer  
PV-Anlage durch Einspeisevertrag

Während einige Gegenstände schon mit der Absicht angeschafft 
werden nur privat oder nur beruflich genutzt zu werden, liegt bei 
anderen Gegenständen eine gemischte Nutzung vor oder eine 
endgültige Zuordnung findet erst nach Anschaffung statt. Auf der 
sichersten Seite sind Steuerpflichtige, wenn sie dem Finanzamt 
zeitnah der Anschaffung oder Herstellung mitteilen, wie der Ge-
genstand zugeordnet wird. So werden fehlerhafte Berücksichtigun-
gen und ggf. besondere Vorgaben durch neue Rechtsprechungen 
vermieden.

Findet die Zuordnung trotzdem erst einige Zeit nach der Anschaf-
fung statt, sind einige Besonderheiten zu beachten. Liegen inner-
halb der Dokumentationsfrist, also der gesetzlichen Abgabefrist der 
Umsatzsteuerjahreserklärung, nach außen hin objektiv erkennbare 
Anhaltspunkte für eine Zuordnung vor, sind diese maßgeblich. Soll



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2022: Juni = 117,4; Mai = 117,3; April = 116,2; März = 115,3; Februar = 112,5; Januar =111,5
(2015 = 100)  2021: Dezember = 111,1; November =  110,5; Oktober = 110,7; September = 110,1
  Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren 
  

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

ten diese Anhaltspunkte nicht vorhanden oder zweifelhaft sein, 
sollte die getroffene Zuordnung innerhalb der Frist gegenüber dem 
Finanzamt erklärt werden.

In dem Fall vor dem Bundesfinanzhof (BFH) schaffte sich ein Steu-
erpflichtiger eine PV-Anlage an, für die er zunächst weder Voran-
meldungen noch anderen Erklärungen beim Finanzamt abgab. Erst 
nach Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist reichte er eine Umsatz-
steuererklärung für das Jahr der Anschaffung ein. Aus dieser war 
ersichtlich, dass er die PV-Anlage komplett dem Unternehmensver-
mögen zuordnete. Das Finanzamt verweigerte den Vorsteuerabzug, 
die Zuordnung sei zu spät vorgenommen worden. Jedoch hat die 
tatsächliche Zuordnung konkludent stattgefunden durch Abschluss 
eines Einspeisevertrags in dem die Anlage komplett erfasst wird. Der 
Abschluss dessen erfolgte innerhalb der gesetzlichen Abgabefrist 
und damit rechtzeitig.

Anmerkung: Der BFH hat ebenfalls am 4.5.2022 ein weiteres Urteil 
zu der Thematik der Unternehmenszuordnung gefällt. Hierbei ging 
es um die Zuordnung eines gemischt genutzten Grundstücks. Die 
Entscheidung fiel aber nach den gleichen Grundsätzen, wie auch in 
diesem Urteil und kann damit grundsätzlich auf Unternehmenszu-
ordnungen angewendet werden. In solchen Fällen wenden Sie sich 
am besten schon vor Beginn der Lieferung oder Leistung bei ge-
mischt genutzten Gegenständen an Ihren Berater.

11. Zumutbare Eigenbelastung bei Kranken- 
und Pflegekosten – erneute Verfassungsbe-
schwerde anhängig

Steuerpflichtige haben die Möglichkeit außergewöhnliche Bela-
stungen (agB) steuermindernd in ihrer Einkommensteuererklärung 
anzugeben. Obwohl sich die Höhe der Kosten bei unterschiedlichen 
Steuerpflichtigen ähnelt, ist die Auswirkung durch die Berücksichti-
gung einer zumutbaren Eigenbelastung unterschiedlich. Die Berech-
nung erfolgt im jeweiligen Einzelfall nach dem aktuellen Gesamt-
betrag der Einkünfte, der Anzahl der Kinder und dem Familienstand. 
Dadurch wird nur der Betrag der agB steuermindernd angesetzt, 
welcher die zumutbare Eigenbelastung übersteigt.

Diese Kürzung um die zumutbare Eigenbelastung, insbesondere bei 
Krankheits- und Pflegekosten, ist bereits länger umstritten. Es wird 
damit argumentiert, dass die vorgenommene Kürzung verfassungs-
widrig sei, weil Aufwendungen betreffend des Gesundheits- und 
Pflegezustands einen Teil des Existenzminimums ausmachen und 
damit nicht gekürzt werden dürften.

Der Bundesfinanzhof hat mit zwei Beschlüssen vom 1.9.2021 und 
4.11.2021 seine bisherige Rechtsprechung bestätigt, wonach die

Kürzung rechtens sei. Daraufhin hat das Bundesministerium der 
Finanzen im März 2022 veranlasst, dass Steuerveranlagungen in 
diesem Punkt künftig nicht mehr vorläufig ergehen sollen. Gegen 
den Beschluss des BFH vom 1.9.2021 ist mittlerweile Verfassungsbe-
schwerde eingelegt worden). Steuerpflichtige können sich auf dieses 
Verfahren berufen und Ruhen des Verfahrens erwirken.

Im Falle laufender Einspruchs- und Änderungsanträge haben die 
obersten Finanzbehörden der Länder im April 2022 eine Allgemein-
verfügung erlassen, wonach alle Einsprüche und Änderungsanträge 
zurückzuweisen sind, soweit diese sich mit einem Verstoß gegen das 
Grundgesetz begründen. Die Klagefrist beträgt ein Jahr.

Bitte wenden Sie sich in entsprechenden Fällen an Ihren steuer-
lichen Berater, um das weitere verfahrensrechtliche Vorgehen ab-
zusprechen.

12. Verfassungswidrigkeit der Abgeltungssteuer

Mit der Abgeltungsteuer sind wohl schon viele Bürger in Berüh-
rung gekommen ohne es gemerkt zu haben. Das liegt daran, dass 
beispielsweise mit dem Erhalt von Zinsen schon die entsprechende 
Kapitalertragsteuer von 25 % durch die auszahlende Bank einbe-
halten wurde. Die Erträge sind also schon „abgegolten” und damit 
auch nicht mehr erklärungspflichtig. Wessen persönlicher Steuersatz 
geringer ist als 25 %, hat jedoch die Möglichkeit sich die überzahl-
te Kapitalertragsteuer durch die Günstigerprüfung beim Finanzamt 
zurückzuholen.

Die Abgeltungsteuer steht nun erneut in der Kritik verfassungswidrig 
zu sein. Durch einen Rechtsstreit hat das Niedersächsische Finanz-
gericht (FG) diese Frage dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
vorgelegt. Es ist der Auffassung, dass die Abgeltungsteuer zu einer 
Ungleichbehandlung führt, welche nicht mit dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz des Grundgesetzes vereinbar ist. So werden Steu-
erpflichtige, welche nur Kapitaleinkünfte erzielen, nur mit 25 % 
beschwert, andere Steuerpflichtige ohne Kapitaleinkünfte dagegen 
müssen ihre Einkünfte mit bis zu 45 % besteuern lassen. Für diese 
Ungleichbehandlung gäbe es keine Rechtfertigungsgründe.

Ursprünglich wurde die Abgeltungsteuer geschaffen, um die Besteu-
erung für die Steuerpflichtigen zu vereinfachen und Deutschland als 
Finanzplatz attraktiver zu machen. Nachdem es vor einigen Jahren 
noch keine Möglichkeit gab, die im Ausland erzielten Kapitalein-
künfte der deutschen Bürger steuerlich zu überprüfen, sollte so die 
Besteuerung sichergestellt und Steuerhinterziehung entgegenge-
steuert werden. Nach Auffassung des FG sind diese Gründe, nicht 
zuletzt aufgrund des internationalen Datenaustauschs, inzwischen 
hinfällig. Das BVerfG wird die Verfassungstauglichkeit nun überprü-
fen müssen.


